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Reglement über den Fonds Jugendförderung des Schweizer Jugendmusikverbandes 
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3. Sistierung, Auflösung  
4. Schlussbemerkungen  

 

1. Speisung des Fonds  

Der Fonds wurde durch eine grosszügige Spende mit einem Grundkapital von CHF 103'749.80 aus-
gestattet. Damit eine möglichst langfristige Wirkung erreicht werden kann, soll der Fonds fortlau-
fend mit zusätzlichen Mitteln gespiesen werden.  

Insbesondere sind dies:  
1. Das Restkapital der Sockelbeiträge. (Sockelbeiträge abzüglich Rückvergütungen.)  
2. Spenden  
 

2. Förderbereiche  

Die Fondsgelder werden wie folgt verwendet:  

2.1. Jugendmusikförderpreis  

Der Jugendmusikförderpreis zeichnet wegweisende Projekte im Bereich der Jugendmusikförde-
rung aus. Bei den eingereichten Projekten muss zwingend das gemeinsame Musizieren von Kin-
dern und Jugendlichen im Vordergrund stehen.  

Die drei besten Projekte werden mit folgenden Beträgen honoriert:  
1. Preis: CHF 2500.00  
2. Preis: CHF 1500.00  
3. Preis: CHF 1000.00  

Jury zur Beurteilung der eingereichten Projekte ist der Vorstand des SJMV. Ist ein Vorstandsmitglied 
an einem eingereichten Projekt beteiligt, hat dieses zwingend in Ausstand zu treten.  

Alle Vereine und Organisationen (unabhängig einer Verbandsmitgliedschaft) können sich um den 
Jugendmusikförderpreis bewerben.  

Die Beurteilungsperiode dauert jährlich vom 1. November bis zum 31. Oktober des Folgejahres.  

Zur Einreichung der Projekte steht auf der Website des SJMV www.jugendmusik.ch ein entspre-
chendes Formular zur Verfügung.  

Zur Beurteilung muss ein Projektbeschrieb in beliebiger Form (z.B. Website, Videoclip, Digital, Pa-
pier,) spätestens per 31. Oktober eingereicht werden.  

Erfolgt die Einreichung mindestens acht Wochen vor Durchführung des Anlasses ist eine Vorschau 
in UNISONO möglich (ohne Garantie).  

http://www.jugendmusik.ch/
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2.2. Unterstützung für Teilnahme an internationalen Musikwettbewerben im Ausland  

Mitglieder des Schweizer Jugendmusikverbandes welche an einem Musikwettbewerb im Ausland 
teilnehmen, können mit einem Beitrag zwischen CHF 1000.00 und CHF 2000.00 unterstützt werden.  

Um einen Unterstützungsbeitrag aus dem Fonds Jugendförderung zu erhalten, ist spätestens 90 
Tage vor dem Anlass ein schriftliches Gesuch an die Geschäftsstelle des SJMV zu richten. Das Ge-
such muss einen kurzen Projektbeschrieb sowie ein Budget/Finanzierungsplan enthalten. Nach 
dem Anlass ist ein Schlussbericht inklusive einer Schlussrechnung sowie ein Einzahlungsschein ein-
zureichen.  

Über die Ausrichtung eines Unterstützungsbeitrags sowie dessen Höhe entscheidet der Vorstand 
des SJMV abschliessend.  

2.3. Eigene Projekte des Schweizer Jugendmusikverbandes  

Für besondere Projekte im Bereich der Jugendmusikförderung kann der SJMV über maximal 
CHF 10'000.00 pro Jahr aus dem Fonds Jugendförderung verfügen.  
 

3. Sistierung, Auflösung  

Der Vorstand SJMV kann die Ausschüttung in einzelnen Förderbereichen sistieren, wenn  

• keine Projekte oder Projekte in ungenügender Qualität eingereicht werden.  
• der Fonds nicht über genügend finanzielle Mittel verfügt.  

Der Fonds kann aufgelöst werden, wenn an einer Delegiertenversammlung 2/3 der Stimmberech-
tigten einer Auflösung zustimmen.  

Bei einer Auflösung des Fonds ist ein allfälliges Restvermögen dem Verbandsvermögen des SJMV 
zuzuführen.  
 

4. Schlussbemerkung  

Dieses Reglement wurde an der Sitzung vom 29. August 2018 verabschiedet und tritt sofort in Kraft.  

Der Präsident:  Der Geschäftsführer:  

Fabio Küttel Siegfried Aulbach  
 
 
 

 


